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Regeste

Kantonales Verfahrensrecht | Kantonales Verfahrensrecht. Ausstand. Allein durch die
Tatsache, dass im Einspracheverfahren die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer
Behörde mitwirken wie bei der angefochten Verfügung, ist kein Ausstandsgrund gegeben.
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